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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Mitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Republik Türkei über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt 

Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Türkei über die Rückübernahme von Personen mit 
unbefugtem Aufenthalt tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft, da das Verfahren nach Artikel 24 Absatz 2 des Abkommens 
am 7. August 2014 abgeschlossen worden ist.  
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 953/2014 DER KOMMISSION 

vom 5. September 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein
heitliche GMO) (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommis
sion festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. September 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK  59,1 

ZZ  59,1 

0707 00 05 TR  124,2 

ZZ  124,2 

0709 93 10 TR  123,8 

ZZ  123,8 

0805 50 10 AR  173,1 

BR  100,4 

CL  209,3 

IL  182,0 

TR  227,6 

UY  152,4 

ZA  161,3 

ZZ  172,3 

0806 10 10 BR  163,5 

TR  120,4 

ZZ  142,0 

0808 10 80 BR  63,0 

CL  100,4 

CN  120,7 

NZ  122,1 

US  129,1 

ZA  130,0 

ZZ  110,9 

0808 30 90 CN  92,5 

TR  123,8 

XS  48,0 

ZA  100,9 

ZZ  91,3 

0809 30 TR  135,5 

ZZ  135,5 

0809 40 05 BA  34,7 

MK  41,9 

ZZ  38,3 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS EUCAP NESTOR/1/2014 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN 
KOMITEES 

vom 24. Juli 2014 

zur Verlängerung des Mandats des Missionsleiters der Mission der Europäischen Union zum 
Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) 

(2014/642/GASP) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2012/389/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 über die Mission der Europäischen Union zum 
Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) (1), insbesondere auf Artikel 9 
Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 9 Absatz 1 des Beschlusses 2012/389/GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee 
(PSK) im Einklang mit Artikel 38 Absatz 3 des Vertrags ermächtigt, geeignete Beschlüsse zur Wahrnehmung der 
politischen Kontrolle und strategischen Leitung der Mission der Europäischen Union zum Ausbau der regionalen 
maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) zu fassen, einschließlich des Beschlusses zur 
Ernennung eines Missionsleiters auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. 

(2)  Das PSK hat am 23. Juli 2013 den Beschluss EUCAP NESTOR/3/2013 (2) angenommen, mit dem Herr Etienne DE 
MONTAIGNE DE PONCINS für den Zeitraum vom 16. Juli 2013 bis zum 15. Juli 2014 zum Leiter der Mission 
EUCAP NESTOR ernannt wurde. 

(3)  Am 3. Juni 2014 hat die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik vorgeschlagen, das Mandat von 
Herrn Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS als Leiter der Mission EUCAP NESTOR bis zum 15. Juli 2015 zu ver
längern — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Mandat von Herrn Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS als Missionsleiter der Mission der Europäischen Union zum 
Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) wird bis zum 15. Juli 2015 ver
längert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 16. Juli 2014. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 2014. 

Im Namen des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees 

Der Vorsitzende 
W. STEVENS  
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BESCHLUSS EUCAP SAHEL NIGER/3/2014 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN 
KOMITEES 

vom 24. Juli 2014 

zur Verlängerung des Mandats des Missionsleiters der GSVP-Mission der Europäischen Union in 
Niger (EUCAP Sahel Niger) 

(2014/643/GASP) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2012/392/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 über die GSVP-Mission der Europäischen Union 
in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 9 Absatz 1 des Beschlusses 2012/392/GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (im 
Folgenden „PSK“) im Einklang mit Artikel 38 des Vertrags ermächtigt, geeignete Beschlüsse zur Wahrnehmung 
der politischen Kontrolle und strategischen Leitung der Mission EUCAP Sahel Niger zu fassen, einschließlich des 
Beschlusses zur Ernennung eines Missionsleiters. 

(2)  Das PSK hat am 6. Mai 2014 den Beschluss EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2) zur Ernennung von Herrn Filip DE 
CEUNINCK zum Missionsleiter der Mission EUCAP Sahel Niger vom 6. Mai 2014 bis zum 15. Juli 2014 angenom
men. 

(3)  Am 22. Juli 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/482/GASP (3) zur Verlängerung des Mandats der EUCAP Sahel 
Niger vom 16. Juli 2014 bis zum 15. Juli 2016 angenommen. 

(4)  Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hat vorgeschlagen, das Mandat von Herrn Filip 
DE CEUNINCK als Missionsleiter der Mission EUCAP Sahel Niger für die Zeit vom 16. Juli 2014 bis zum 15. Juli 
2015 zu verlängern — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Mandat von Herrn Filip DE CEUNINCK als Missionsleiter der GSVP-Mission der Europäischen Union in Niger (EUCAP 
Sahel Niger) wird bis zum 15. Juli 2015 verlängert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 16. Juli 2014. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 2014. 

Im Namen des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees 

Der Vorsitzende 
W. STEVENS  
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BESCHLUSS EUAM UKRAINE/1/2014 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN 
KOMITEES 

vom 24. Juli 2014 

zur Ernennung des Missionsleiters der Beratenden Mission der Europäischen Union für eine 
Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM Ukraine) 

(2014/644/GASP) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2014/486/GASP des Rates vom 22. Juli 2014 über die Beratende Mission der Europäischen 
Union für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM Ukraine) (1), insbesondere auf Artikel 7 
Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß dem Beschluss 2014/486/GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee im Einklang mit Arti
kel 38 des Vertrags ermächtigt, geeignete Beschlüsse zur Wahrnehmung der politischen Kontrolle und strategi
schen Leitung der Beratenden Mission der Europäischen Union für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in 
der Ukraine (EUAM Ukraine) zu fassen, einschließlich des Beschlusses zur Ernennung eines Missionsleiters. 

(2) Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hat am 23. Juli 2014 vorgeschlagen, Herrn Kal
man MIZSEI für einen Zeitraum von einem Jahr vom 1. August 2014 bis zum 31. Juli 2015 zum Missionsleiter 
der EUAM Ukraine zu ernennen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Herr Kalman MIZSEI wird für den Zeitraum von einem Jahr vom 1. August 2014 bis zum 31. Juli 2015 zum Missionslei
ter der Beratenden Mission der Europäischen Union für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM 
Ukraine) ernannt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 2014. 

Im Namen des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees 

Der Vorsitzende 
W. STEVENS  
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BESCHLUSS EUCAP NESTOR/2/2014 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN 
KOMITEES 

vom 24. Juli 2014 

über die Annahme von Beiträgen von Drittstaaten zur Mission der Europäischen Union zum 
Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) 

(2014/645/GASP) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2012/389/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 über die Mission der Europäischen Union zum 
Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) (1), insbesondere auf Artikel 10 
Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 10 Absatz 3 des Beschlusses 2012/389/GASP hat der Rat das Politische und Sicherheitspolitische 
Komitee (im Folgenden „PSK“) ermächtigt, die entsprechenden Beschlüsse über die Annahme der vorgeschlagenen 
Beiträge von Drittstaaten zu fassen. 

(2)  Der Beitrag Australiens sollte entsprechend der diesbezüglichen Empfehlung des Zivilen Operationskommandeurs 
angenommen werden. 

(3) Gemäß Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europä
ischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der 
Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge 
haben — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Beitrag Australiens zur Mission der Europäischen Union zum Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten 
am Horn von Afrika (im Folgenden „EUCAP NESTOR“) wird angenommen und als erheblich betrachtet. 

(2) Australien wird von Finanzbeiträgen zum Haushalt der EUCAP NESTOR befreit. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 2014. 

Im Namen des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees 

Der Vorsitzende 
W. STEVENS  
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BESCHLUSS EUFOR RCA/5/2014 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN 
KOMITEES 

vom 24. Juli 2014 

über die Annahme von Beiträgen von Drittstaaten zur militärischen Operation der Europäischen 
Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA) 

(2014/646/GASP) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2014/73/GASP des Rates vom 10. Februar 2014 über eine militärische Operation der Europä
ischen Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA) (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 8 Absatz 2 des Beschlusses 2014/73/GASP hat der Rat das Politische und Sicherheitspolitische 
Komitee (im Folgenden „PSK“) ermächtigt, die entsprechenden Beschlüsse über die Annahme der angebotenen Bei
träge von Drittstaaten zu fassen. 

(2)  Der Beitrag Serbiens sollte entsprechend der diesbezüglichen Empfehlung des Befehlshabers der EUFOR RCA und 
der Stellungnahme des Militärausschusses der Europäischen Union angenommen werden. 

(3) Gemäß Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europä
ischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der 
Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge 
haben — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Beitrag Serbiens zur militärischen Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik 
(im Folgenden „EUFOR RCA“) wird angenommen und als erheblich betrachtet. 

(2) Serbien wird von Finanzbeiträgen zum Haushalt der EUFOR RCA befreit. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 2014. 

Im Namen des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees 

Der Vorsitzende 
W. STEVENS  
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LEITLINIEN 

LEITLINIE DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 3. Juni 2014 

zur Änderung der Leitlinie EZB/2013/23 über staatliche Finanzstatistiken 

(EZB/2014/21) 

(2014/647/EU) 

DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK — 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere 
auf die Artikel 5.1, 5.2, 12.1 und 14.3, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 479/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 über die Anwendung des dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (1), 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum 
Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen 
Union (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Es ist erforderlich, Änderungen der Leitlinie EZB/2013/23 (3) vorzunehmen, um die Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 479/2009 des Rates im Hinblick auf die Bezugnahmen auf das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamt
rechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union durch die Verordnung (EU) Nr. 220/2014 
der Kommission (4) zu berücksichtigen — 

HAT FOLGENDE LEITLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung 

Die Anhänge I und II der Leitlinie EZB/2013/23 erhalten die Fassung des Anhangs dieser Leitlinie. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

1. Diese Leitlinie tritt am Tag ihrer Mitteilung an die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro ist, in Kraft. 

2. Die Zentralbanken des Eurosystems müssen diese Leitlinie mit Wirkung vom 1. September 2014 einhalten. 

6.9.2014 L 267/9 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 145 vom 10.6.2009, S. 1. 
(2) ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1. 
(3) Leitlinie EZB/2013/23 vom 25. Juli 2013 über staatliche Finanzstatistiken (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 12). 
(4) Verordnung (EU) Nr. 220/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 479/2009des Rates im Hin

blick auf die Bezugnahmen auf das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen aufnationaler und regionaler Ebene in 
der Europäischen Union (ABl. L 69 vom 8.3.2014, S. 101). 



Artikel 3 

Adressaten 

Diese Leitlinie ist an alle Zentralbanken des Eurosystems gerichtet. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 3. Juni 2014. 

Für das EZB-Direktorium 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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ANHANG 

1.  Anhang I der Leitlinie EZB/2013/23 erhält folgende Fassung: 

„ANHANG I 

ANFORDERUNGEN AN DIE MELDUNG VON DATEN 

Statistiken über Einnahmen/Ausgaben und das Defizit/den Überschuss 

Tabelle 1A 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Defizit (–) bzw. Überschuss (+) 
1 = 7 – 22 
1 = 3 + 4 + 5 + 6 

Darunter: Primärdefizit (–) bzw. -überschuss (+) 2 = 1 + 28 

Bund (Zentralstaat) 3 

Länder 4 

Gemeinden 5 

Sozialversicherung 6 

Gesamteinnahmen 7 = 8 + 20 

Gesamte laufende Einnahmen 8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19 

Direkte Steuern 9 

davon: zu leisten von Kapitalgesellschaften 10 

davon: zu leisten von privaten Haushalten 11 

Indirekte Steuern 12 

davon: Mehrwertsteuer (MwSt.) 13 

Nettosozialbeiträge 14 

davon: tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 15 

davon: tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte 16 

Sonstige laufende Einnahmen 17 

davon: zu empfangende Zinsen 18 

Umsatz 19 

Gesamteinnahmen der Kapitalrechnung 20 

davon: vermögenswirksame Steuern 21 

Gesamtausgaben 22 = 23 + 32 

Gesamte laufende Ausgaben 23 = 24 + 28 + 29 + 31 

Laufende Transfers 24 = 25 + 26 + 27 

Sozialleistungen 25 

Zu leistende Subventionen 26 
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Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Sonstige laufende Ausgaben 27 

Zu leistende Zinsen 28 

Arbeitnehmerentgelt 29 

davon: Bruttolöhne und -gehälter 30 

Vorleistungen 31 

Gesamtausgaben der Kapitalrechnung 32 = 33 + 34 + 35 

Anlageinvestitionen 33 

Sonstige Nettozugänge von Vermögensgütern und Vorratsveränderungen 34 

Vermögenstransferleistungen 35 

Nachrichtlicher Ausweis:  

Sparen, brutto 36 = 8 – 23 

Universal Mobile Telecommunications System-Verkaufserlöse 37 

Tatsächliche Sozialbeiträge 38 = 15 + 16 

Monetäre Sozialleistungen 39  

Tabelle 1B 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Einnahmen des Haushalts der Europäischen Union (EU) vom Mitgliedstaat 1 = 2 + 3 + 4 + 7 

Indirekte Steuern 2 

Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit 3 

Übrige laufende Transfers und Eigenmittel der EU 4 

davon: MwSt.-basierte dritte Eigenmittel 5 

davon: Bruttonationaleinkommen-basierte vierte Eigenmittel 6 

Vermögenstransfers 7 

Ausgaben des EU-Haushalts im Mitgliedstaat 8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 

Subventionen 9 

Laufende Transfers an den Staat 10 

Laufende Transfers an nicht staatliche Einheiten 11 

Vermögenstransfers an den Staat 12 

Vermögenstransfers an nicht staatliche Einheiten 13 

Saldo des Mitgliedstaats in Bezug auf den EU-Haushalt (Nettoempfänger +, 
Nettozahler –) 

14 = 8 – 1 

Nachrichtlicher Ausweis:  

Eigenmittel-Erhebungskosten 15  

6.9.2014 L 267/12 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Tabelle 1C 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Konsumausgaben 
1 = 2 + 3 
1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 – 
1A.19 

Konsumausgaben für den Individualverbrauch 2 

Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch 3 

Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion 4 

Abschreibungen 5 

Geleistete Produktionsabgaben minus erhaltene Subventionen 6 

Nettobetriebsüberschuss 7 

Nachrichtlicher Ausweis:  

Konsumausgaben zu Preisen des Vorjahres 8 

Öffentliche Anlageinvestitionen zu Preisen des Vorjahres 9 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu aktuellen Preisen 10 

BIP zu Preisen des Vorjahres 11  

Statistiken über die Differenz Defizit/Schuldenstandsänderung 

Tabelle 2A 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Anpassungen zwischen finanziellen und nicht finanziellen Konten 1 = [1A.1] – 2 

Saldo der finanziellen Transaktionen (konsolidiert) 2 = 3 – 15 

Finanzielle Vermögenswerte (konsolidiert) 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13 

Bargeld und Einlagen 4 

Schuldverschreibungen 5 

Kredite 6 

Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds 7 

Privatisierungen 8 

Eigenkapitaleinschüsse 9 

Sonstige 10 

Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme 11 

Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen 12 
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Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 13 

davon: entstandene, aber noch nicht gezahlte Steuern und Sozialversi
cherungsbeiträge 

14 

Verbindlichkeiten (konsolidiert) 15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23 

Bargeld und Einlagen 16 

Kurzfristige Schuldverschreibungen 17 

Langfristige Schuldverschreibungen 18 

Kredite 19 

davon: Zentralbankkredite 20 

Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme 21 

Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen 22 

Sonstige Verbindlichkeiten 23 

Finanzierungsbedarf des Staates 
24 = 16 + 17 + 18 + 19 
24 = 26 + 27 + 28 
24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 

davon: langfristig 25 

Auf Landeswährung lautend 26 

Auf die Währungen von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets lau
tend 

27 

Auf sonstige Währungen lautend 28 

Sonstige Stromgrößen 29 = 30 + 33 

Neubewertungseffekte bei den Schulden 30 = 31 + 32 

Gewinne und Verluste aus Devisenbeständen 31 

Sonstige Neubewertungseffekte — Nennwert 32 = 34 – 24 – 31 – 33 

Sonstige Veränderungen des Schuldenvolumens 33 

Änderung des öffentlichen Schuldenstands 

34 = 24 + 29 
34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 
23 + 29 
34 = [3A.1][T] – [3A.1][T – 1]  

Tabelle 2B 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Transaktionen mit staatlichen Schuldtiteln (nicht konsolidiert) 1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

Bargeld und Einlagen 2 

Kurzfristige Schuldverschreibungen 3 

Langfristige Schuldverschreibungen 4 

Zentralbankkredite 5 
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Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Sonstige Kredite 6 

Konsolidierungstransaktionen 7 = 8 + 9 + 10 + 11 

Bargeld und Einlagen 8 = 2 – [2A.16] 

Kurzfristige Schuldverschreibungen 9 = 3 – [2A.17] 

Langfristige Schuldverschreibungen 10 = 4 – [2A.18] 

Kredite 11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])  

Statistiken über den öffentlichen Schuldenstand 

Tabelle 3A 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Öffentlicher Schuldenstand (konsolidiert) 

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
1 = 7 + 12 
1 = 13 + 14 + 15 
1 = 16 + 17 
1 = 19 + 20 + 22 

Bargeld und Einlagen 2 

Kurzfristige Schuldverschreibungen 3 

Langfristige Schuldverschreibungen 4 

Zentralbankkredite 5 

Sonstige Kredite 6 

Von Gebietsansässigen des Mitgliedstaats gehaltene Schulden 7 = 8 + 9 + 10 + 11 

Zentralbank 8 

Sonstige monetäre Finanzinstitute 9 

Sonstige Finanzinstitute 10 

Sonstige Gebietsansässige 11 

Von Gebietsfremden des Mitgliedstaats gehaltene Schulden 12 

Auf Landeswährung lautend 13 

Auf die Währungen von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets lau
tend 

14 

Auf sonstige Währungen lautend 15 

Kurzfristige Schulden 16 

Langfristige Schulden 17 

davon: mit variablem Zinssatz 18 

Mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 19 
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Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren 20 

davon: mit variablem Zinssatz 21 

Mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 22 

davon: mit variablem Zinssatz 23 

Nachrichtlicher Ausweis:  

Durchschnittliche Restlaufzeit der Schulden 24 

Öffentliche Schulden — Nullkuponanleihen 25  

Tabelle 3B 

Kategorie Nummer und lineare Beziehung 

Öffentlicher Schuldenstand (nicht konsolidiert zwischen Teilsektoren ) 1 = 7 + 9 + 11 + 13 

Konsolidierungselemente 
2 = 3 + 4 + 5 + 6 
2 = 8 + 10 + 12 + 14 
2 = 15 + 16 + 17 + 18 

Bargeld und Einlagen 3 

Kurzfristige Schuldverschreibungen 4 

Langfristige Schuldverschreibungen 5 

Kredite 6 

Vom Bund (Zentralstaat) emittierte Schulden (konsolidiert) 7 

davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schulden 8 

Von Ländern emittierte Schulden (konsolidiert) 9 

davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schulden 10 

Von Gemeinden emittierte Schulden (konsolidiert) 11 

davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schulden 12 

Von der Sozialversicherung emittierte Schulden (konsolidiert) 13 

davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schulden 14 

Nachrichtlicher Ausweis:  

Vom Bund (Zentralstaat) gehaltene, von anderen staatlichen Teilsektoren 
emittierte Schulden 

15 

Von Ländern gehaltene, von anderen staatlichen Teilsektoren emittierte 
Schulden 

16 

Von Gemeinden gehaltene, von anderen staatlichen Teilsektoren emittierte 
Schulden 

17 

Von der Sozialversicherung gehaltene, von anderen staatlichen Teilsektoren 
emittierte Schulden 

18“  
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2.  Anhang II der Leitlinie EZB/2013/23 erhält folgende Fassung: 

„ANHANG II 

METHODOLOGISCHE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. Methodologische Bezugnahmen 

Sektoren und Teilsektoren laut ESVG 2010 

Gesamte Volkswirtschaft S.1 

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften S.11 

Finanzielle Kapitalgesellschaften S.12 

Zentralbank S.121 

Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) S.122 

Geldmarktfonds S.123 

Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) S.124 

Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Alters
vorsorgeeinrichtungen) 

S.125 

Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten S.126 

Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.127) S.127 

Versicherungsgesellschaften S.128 

Altersvorsorgeeinrichtungen S.129 

Monetäre Finanzinstitute S.121 + S.122 + S.123 

Sektor Staat S.13 

Bund (Zentralstaat)(ohne Sozialversicherung) S.1311 

Länder (ohne Sozialversicherung) S.1312 

Gemeinden (ohne Sozialversicherung) S.1313 

Sozialversicherung S.1314 

Private Haushalte S.14 

Private Organisationen ohne Erwerbszweck S.15 

Übrige Welt S.2 

Mitgliedstaaten sowie Organe und Einrichtungen der Europäischen Union 
(EU) 

S.21 

Mitgliedstaaten der EU S.211 
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Organe und Einrichtungen der EU S.212 

Europäische Zentralbank (EZB) S.2121 

Organe und Einrichtungen der EU, ohne die EZB S.2122 

Drittländer und nicht in der EU ansässige internationale Organisationen S.22  

2. Definitionen der Kategorien (1) (2) 

Tabelle 1A 

1.  Das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) [1A.1] ist gleich dem Finanzierungssaldo (B.9) von S.13, ist gleich den 
Gesamteinnahmen [1A.7] minus den Gesamtausgaben [1A.22], und ist gleich dem Defizit (–) bzw. dem Über
schuss (+) Bund (Zentralstaat) [1A.3], plus das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) Länder [1A.4], plus das Defizit 
(–) bzw. der Überschuss (+) Gemeinden [1A.5], plus das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) Sozialversicherung 
[1A.6]. 

2.  Das Primärdefizit (–) bzw. der Primärüberschuss (+) [1A.2] ist gleich dem Defizit (–) bzw. Überschuss (+) [1A.1] 
plus zu leistende Zinsen [1A.28]. 

3.  Das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) Bund (Zentralstaat) [1A.3] ist gleich dem Finanzierungssaldo (B.9) von 
S.1311. 

4.  Das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) Länder [1A.4] ist gleich dem Finanzierungssaldo (B.9) von S.1312. 

5.  Das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) Gemeinden [1A.5] ist gleich dem Finanzierungssaldo (B.9) von S.1313. 

6.  Das Defizit (–) bzw. der Überschuss (+) Sozialversicherung [1A.6] ist gleich dem Finanzierungssaldo (B.9) von 
S.1314. 

7.  Die Gesamteinnahmen [1A.7] sind gleich den gesamten laufenden Einnahmen [1A.8] plus den Gesamteinnahmen 
der Kapitalrechnung [1A.20]. 

8.  Die gesamten laufenden Einnahmen [1A.8] sind gleich den direkten Steuern [1A.9] plus den indirekten Steuern 
[1A.12] plus den Nettosozialbeiträgen [1A.14] plus den sonstigen laufenden Einnahmen [1A.17] plus dem 
Umsatz [1A.19]. 

9.  Die direkten Steuern [1A.9] sind gleich den unter dem Aufkommen von S.13 ausgewiesenen Einkommen- und 
Vermögenssteuern (D.5). 

10.  Die direkten Steuern, davon: zu leisten von Kapitalgesellschaften [1A.10], sind gleich den unter dem Aufkommen 
von S.13 und der Verwendung von S.11 und S.12 ausgewiesenen Einkommen- und Vermögenssteuern (D.5). 

11.  Die direkten Steuern, davon: zu leisten von privaten Haushalten [1A.11], sind gleich den unter dem Aufkommen 
von S.13 und der Verwendung von S.14 ausgewiesenen Einkommen- und Vermögenssteuern (D.5). 

12.  Die indirekten Steuern [1A.12] sind gleich den unter dem Aufkommen von S.13 ausgewiesenen Produktions- 
und Importabgaben (D.2). 

13. Die indirekten Steuern, davon: Mehrwertsteuer [1A.13], sind gleich den unter dem Aufkommen von S.13 ausge
wiesenen Mehrwertsteuern (D.211). 

14.  Die Nettosozialbeiträge [1A.14] sind gleich den unter dem Aufkommen von S.13 ausgewiesenen Sozialbeiträgen 
(D.61). 

15.  Die Nettosozialbeiträge, davon: tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber [1A.15], sind gleich den unter dem 
Aufkommen von S.13 ausgewiesenen tatsächlichen Sozialbeiträgen der Arbeitgeber (D.611). 

16.  Die Nettosozialbeiträge, davon: tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte [1A.16], sind gleich den unter 
dem Aufkommen von S.13 ausgewiesenen tatsächlichen Sozialbeiträgen der privaten Haushalte (D.613). 

17. Die sonstigen laufenden Einnahmen [1A.17] sind gleich dem bzw. den unter dem Aufkommen von S.13 ausge
wiesenen Vermögenseinkommen (D.4) plus den sonstigen laufenden Transfers (D.7), jedoch ohne die unter dem 
Aufkommen von S.13 ausgewiesenen Zinsen (D.41), die auch eine Verwendung von S.13 darstellen, plus den 
erhaltenen Subventionen (D.39), die eine Verwendung von S.13 sind. 
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18. Die sonstigen laufenden Einnahmen, davon: zu empfangende Zinsen [1A.18], sind gleich den unter dem Auf
kommen von S.13 und der Verwendung aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen Zinsen (D.41). 

19. Der Umsatz [1A.19] ist gleich der Marktproduktion (P.11) plus der Nichtmarktproduktion für die Eigenverwen
dung (P.12) plus den Leistungen für sonstige Nichtmarktproduktion (P.131), die unter dem Aufkommen von S.13 
ausgewiesen sind. 

20.  Die Gesamteinnahmen der Kapitalrechnung [1A.20] sind gleich den zu empfangenden Vermögenstransfers (D.9), 
die unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 sowie als Vermögenstransfer
leistung aller Sektoren außer S.13 ausgewiesen sind. 

21.  Die Gesamteinnahmen der Kapitalrechnung, davon: vermögenswirksame Steuern [1A.21] sind gleich den unter 
der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 ausgewiesenen vermögenswirksamen 
Steuern (D.91). 

22.  Die Gesamtausgaben [1A.22] sind gleich den gesamten laufenden Ausgaben [1A.23] plus den Gesamtausgaben 
der Kapitalrechnung [1A.32]. 

23.  Die gesamten laufenden Ausgaben [1A.23] sind gleich den laufenden Transfers [1A.24] plus den zu leistenden 
Zinsen [1A.28] plus dem Arbeitnehmerentgelt [1A.29] plus den Vorleistungen [1A.31]. 

24.  Die laufenden Transfers [1A.24] sind gleich den Sozialleistungen [1A.25] plus den zu leistenden Subventionen 
[1A.26] plus den sonstigen laufenden Ausgaben [1A.27]. 

25.  Die Sozialleistungen [1A.25] sind gleich den monetären Sozialleistungen (D.62) plus den sozialen Sachleistungen 
im Zusammenhang mit vom Staat gekaufter Marktproduktion (D.632), die unter der Verwendung von S.13 aus
gewiesen sind, plus den übrigen laufenden Transfers (D.75), die unter der Verwendung von S.13 und dem Auf
kommen von S.15 ausgewiesen sind. 

26. Die zu leistenden Subventionen [1A.26] sind gleich dem unter dem Aufkommen von S.13 ausgewiesenen Minus
wert von Subventionen (–D.3). 

27.  Die sonstigen laufenden Ausgaben [1A.27] sind gleich den Einkommen- und Vermögenssteuern (D.5) plus den 
sonstigen Produktionsabgaben (D.29) plus dem Vermögenseinkommen (D.4) ohne Zinsen (D.41) plus den sonsti
gen laufenden Transfers (D.7), die unter der Verwendung von S.13 ausgewiesen sind, ohne die übrigen laufenden 
Transfers (D.75), die unter der Verwendung von S.13 und dem Aufkommen von S.15 ausgewiesen sind plus eine 
Korrektur für die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8), die unter der Verwendung von S.13 ausge
wiesen sind. 

28.  Die zu leistenden Zinsen [1A.28] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 und dem Aufkommen aller 
Sektoren außer S.13 ausgewiesenen Zinsen (D.41). 

29. Das Arbeitnehmerentgelt [1A.29] ist gleich dem unter der Verwendung von S.13 ausgewiesenen Arbeitnehmer
entgelt (D.1). 

30.  Das Arbeitnehmerentgelt, davon: Bruttolöhne und -gehälter [1A.30], ist gleich den unter der Verwendung von 
S.13 ausgewiesenen Bruttolöhnen und -gehältern (D.11). 

31.  Die Vorleistungen [1A.31] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 ausgewiesenen Vorleistungen (P.2). 

32. Die Gesamtausgaben der Kapitalrechnung [1A.32] sind gleich den Anlageinvestitionen [1A.33] plus den sonsti
gen Nettozugängen von Vermögensgütern [1A.34] plus den Vermögenstransferleistungen [1A.35]. 

33. Die Anlageinvestitionen [1A.33] sind gleich den unter der Veränderung der Aktiva von S.13 ausgewiesenen Brut
toanlageinvestitionen (P.51g). 

34. Die sonstigen Nettozugänge von Vermögensgütern und die Vorratsveränderungen [1A.34] sind gleich den Vor
ratsveränderungen (P.52) plus dem Nettozugang an Wertsachen (P.53) plus dem Nettozugang an nichtproduzier
ten Vermögensgütern (NP), die unter der Veränderung der Aktiva von S.13 ausgewiesen sind. 

35.  Die Vermögenstransferleistungen [1A.35] sind gleich den Vermögenstransfers (D.9), die unter der Veränderung 
der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 sowie als von allen Sektoren außer S.13 zu empfangen
der Vermögenstransfer ausgewiesen sind. 

36. Sparen, brutto [1A.36] ist gleich den gesamten laufenden Einnahmen [1A.8] minus den gesamten laufenden Aus
gaben [1A.23]. 

37.  Universal Mobile Telecommunications System-Verkaufserlöse [1A.37] sind gleich den Erlösen aus dem Verkauf 
der dritten Generation von Mobilfunklizenzen, die gemäß dem Beschluss von Eurostat über die Zuordnung von 
Mobilfunklizenzen als Veräußerung eines Vermögensguts ausgewiesen sind. 

38.  Die tatsächlichen Sozialbeiträge [1A.38] sind gleich den tatsächlichen Sozialbeiträgen des Arbeitsgebers (D.611) 
[1A.15] plus den tatsächlichen Sozialbeiträgen der privaten Haushalte (D.613) [1A.16], die unter dem Aufkom
men von S.13 ausgewiesen sind. 
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39. Die monetären Sozialleistungen [1A.39] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 ausgewiesenen monetä
ren Sozialleistungen (D.62). 

Tabelle 1B 

1. Einnahmen des Haushalts der Europäischen Union (EU) vom Mitgliedstaat [1B.1] sind gleich den vom EU-Haus
halt zu vereinnahmenden indirekten Steuern [1B.2] plus den laufenden Transfers im Rahmen internationaler 
Zusammenarbeit (D.74) des Staates an den EU-Haushalt [1B.4] plus den übrigen laufenden Transfers (D.75) des 
Staates an den EU-Haushalt [1B.5] plus Vermögenstransfers (D.9) des Staates an den EU-Haushalt [1B.7]. 

2.  Die indirekten Steuern [1B.2] sind gleich den unter dem Aufkommen von S.2122 ausgewiesenen Produktions- 
und Importabgaben (D.2). 

3.  Die laufenden Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit des Staates [1B.3] sind gleich den unter 
dem Aufkommen von S.2122 und der Verwendung von S.13 ausgewiesenen laufenden Transfers im Rahmen 
internationaler Zusammenarbeit (D.74). 

4.  Die übrigen laufenden Transfers und Eigenmittel der EU [1B.4] sind gleich den unter dem Aufkommen von 
S.2122 und der Verwendung von S.13 ausgewiesenen übrigen laufenden Transfers (D.75) plus Mehrwertsteuer 
(MwSt.)- und Bruttonationaleinkommen (BNE)-basierte EU-Eigenmittel (D.76). 

5.  Die übrigen laufenden Transfers, davon: MwSt.-basierte dritte Eigenmittel [1B.5] sind gleich den Zahlungen im 
Rahmen der auf der MwSt. basierenden dritten Eigenmittelquelle (D.761), die unter dem Aufkommen von 
S.2122 und der Verwendung von S.13 ausgewiesen ist. 

6.  Die übrigen laufenden Transfers, davon: BNE-basierte vierte Eigenmittel [1B.6] sind gleich den Zahlungen im 
Rahmen der auf dem BNE basierenden vierten Eigenmittelquelle (D.762), die unter dem Aufkommen von S.2122 
und der Verwendung von S.13 ausgewiesen ist. 

7.  Die Vermögenstransfers [1B.7] sind gleich den zu leistenden Vermögenstransfers (D.9), die unter der Veränderung 
der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 sowie als von S.2122 zu empfangender Vermögenstrans
fer ausgewiesen sind. 

8.  Ausgaben des EU-Haushalts im Mitgliedstaat [1B.8] sind gleich den vom EU-Haushalt zu leistenden Subventionen 
(D.3) [1B.9] plus den sonstigen laufenden Transfers (D.7) des EU-Haushalts an den Staat [1B.10] plus den sonsti
gen laufenden Transfers (D.7) des EU-Haushalts an nicht staatliche Einheiten [1B.11] plus den Vermögenstransfers 
(D.9) des EU-Haushalts an den Staat [1B.12] plus den Vermögenstransfers (D.9) des EU-Haushalts an nicht staatli
che Einheiten [1B.13]. 

9.  Subventionen [1B.9] sind gleich den unter dem Aufkommen von S.2122 ausgewiesenen Subventionen (D.3). 

10.  Laufende Transfers an den Staat [1B.10] sind gleich den unter dem Aufkommen von S.13 und der Verwendung 
von S.2122 ausgewiesenen laufenden Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit (D.74) plus übrige 
laufende Transfers (D.75). 

11.  Laufende Transfers an nicht staatliche Einheiten [1B.11] sind gleich den unter der Verwendung von S.2122 und 
dem Aufkommen aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen übrigen laufenden Transfers (D.75). 

12.  Vermögenstransfers an den Staat [1B.12] sind gleich den zu empfangenden Vermögenstransfers (D.9), die unter 
der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 sowie unter der Veränderung der Aktiva 
von S.2122 ausgewiesen sind. 

13.  Die Vermögenstransfers an nicht staatliche Einheiten [1B.13] sind gleich den unter der Veränderung der Aktiva 
von S.2122 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 ausge
wiesenen Vermögenstransfers (D.9). 

14.  Der Saldo des Mitgliedstaats in Bezug auf den EU-Haushalt (Nettoempfänger +, Nettozahler –) [1B.14] ist gleich 
den Ausgaben des EU-Haushalts im Mitgliedstaat [1B.8] minus den Einnahmen des EU-Haushalts vom Mitglied
staat [1B.1]. 

15.  Die Eigenmittel-Erhebungskosten [1B.15] sind derjenige Teil der unter dem Aufkommen von S.13 ausgewiesenen 
Nichtmarktproduktion (P.13), der die vom EU-Haushalt gezahlten Eigenmittel-Erhebungskosten darstellt. 

Tabelle 1C 

1.  Die Konsumausgaben [1C.1] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 ausgewiesenen Konsumausgaben 
(P.3). 

2. Die Konsumausgaben für den Individualverbrauch [1C.2] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 ausge
wiesenen Konsumausgaben für den Individualverbrauch (P.31). 
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3. Die Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch [1C.3] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 ausge
wiesenen Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch (P.32). 

4. Soziale Sachleistungen — gekaufte Martkproduktion [1C.4] sind gleich den unter der Verwendung von S.13 aus
gewiesenen sozialen Sachleistungen — gekaufte Martkproduktion (D.632). 

5.  Die Abschreibungen [1C.5] sind gleich den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens 
von S.13 ausgewiesenen Abschreibungen (P.51c). 

6.  Die geleisteten Produktionsabgaben minus erhaltene Subventionen [1C.6] sind gleich der unter der Verwendung 
von S.13 ausgewiesenen Leistung der sonstigen Produktionsabgaben (D.29) minus dem unter der Verwendung 
von S.13 ausgewiesenen Erhalt der sonstigen Subventionen (D.39). 

7.  Der Nettobetriebsüberschuss [1C.7] ist gleich dem Betriebsüberschuss, netto (B.2n) von S.13. 

8. Die Konsumausgaben zu Preisen des Vorjahres [1C.8] sind gleich dem unter der Verwendung von S.13 ausgewie
senen verketteten Volumen der Konsumausgaben (P.3) zu Preisen des Vorjahres. 

9.  Die öffentlichen Anlageinvestitionen zu Preisen des Vorjahres [1C.9] sind gleich dem verketteten Volumen der 
unter der Veränderung der Aktiva von S.13 ausgewiesenen Bruttoanlageinvestitionen (P.51g) zu Preisen des Vor
jahres. 

10.  Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu aktuellen Preisen [1C.10] ist gleich dem BIP (B.1*g) zu Marktpreisen. 

11. Das BIP zu Preisen des Vorjahres [1C.11] ist gleich dem verketteten Volumen des BIP (B1*g) zu Preisen des Vor
jahres. 

Tabelle 2A 

1.  Die Anpassungen zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Konten [2A.1] sind gleich dem Defizit (–) bzw. 
Überschuss (+) [1A.1] minus den Nettotransaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten [2A.2]. 

2. Die Nettotransaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten (konsolidiert) [2A.2] sind gleich dem Nettoer
werb von finanziellen Vermögenswerten [2A.3] minus der Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten [2A.15]. 

3. Die Transaktionen mit finanziellen Vermögenswerten (konsolidiert) [2A.3] sind gleich den konsolidierten Trans
aktionen mit Bargeld und Einlagen (F.2) [2A.4] plus den Transaktionen mit Schuldverschreibungen (F.3) [2A.5] 
plus den Transaktionen mit Krediten (F.4) [2A.6] plus den Transaktionen mit Anteilsrechten und Anteilen an 
Investmentfonds (F.5) [2A.7] plus den Transaktionen mit Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie- 
Systemen (F.6) [2A.11] plus den Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen (F.7) [2A.12] 
plus den Transaktionen mit sonstigen finanziellen Vermögenswerten [2A.13], die unter der Veränderung der 
Aktiva von S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 
ausgewiesen sind. 

4.  Die Transaktionen mit Bargeld und Einlagen [2A.4] sind gleich dem unter der Veränderung der Aktiva von S.13 
und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen 
Nettoerwerb von Bargeld und Einlagen (F.2). 

5.  Die Transaktionen mit Schuldverschreibungen [2A.5] sind gleich dem unter der Veränderung der Aktiva von 
S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 ausgewiese
nen Nettoerwerb von Schuldverschreibungen (F.3). 

6. Die Transaktionen mit Krediten [2A.6] sind gleich den unter der Veränderung der Aktiva von S.13 und der Ver
änderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen neuen Krediten 
(F.4), die vom Staat gewährt werden, abzüglich Tilgungszahlungen an den Staat. 

7. Transaktionen mit Anteilsrechten und Anteilen an Investmentfonds [2A.7] sind gleich dem unter der Verände
rung der Aktiva von S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren 
außer S.13 ausgewiesenen Nettoerwerb von Anteilsrechten und Anteilen an Investmentfonds (F.5). 

8.  Privatisierungen (netto) [2A.8] sind gleich den unter der Veränderung der Aktiva von S.13 und der Veränderung 
der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.11 oder S.12 ausgewiesenen Transaktionen mit Anteilsrech
ten und Anteilen an Investmentfonds (F.5), die im Rahmen der Aufgabe oder Erlangung der Kontrolle (ESVG 2010 
Nummern 2.36 bis 2.39) über die Schuldner-Einheit durch S.13 durchgeführt werden; die betreffenden Transak
tionen können von S.13 direkt mit der Schuldner-Einheit oder einer anderen Gläubiger-Einheit durchgeführt wer
den. 
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9.  Die Eigenkapitaleinschüsse (netto) [2A.9] sind gleich den unter der Veränderung der Aktiva von S.13 und der 
Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.11 oder S.12 ausgewiesenen Transaktionen mit 
Anteilsrechten und Anteilen an Investmentfonds (F.5), die von S.13 direkt mit der Schuldner-Einheit und nicht 
im Rahmen der Aufgabe oder Erlangung der Kontrolle über die Schuldner-Einheit durch S.13 durchgeführt wer
den. 

10. Sonstige [2A.10] sind gleich den unter der Veränderung der Aktiva von S.13 und der Veränderung der Verbind
lichkeiten und des Reinvermögens von allen Sektoren außer S.13 ausgewiesenen Transaktionen mit Anteilsrech
ten und Anteilen an Investmentfonds (F.5), die nicht im Rahmen der Aufgabe oder Erlangung der Kontrolle über 
die Schuldner-Einheit durch S.13 und nicht von S.13 direkt mit der Schuldner-Einheit, sondern einer anderen 
Gläubiger-Einheit durchgeführt werden. 

11.  Transaktionen im Zusammenhang mit Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen [2A.11] 
sind gleich dem unter der Veränderung der Aktiva von S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des 
Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen Nettoerwerb im Zusammenhang mit Versicherungs-, 
Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (F.6). 

12. Die Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen [2A.12] sind gleich den unter der Verände
rung der Aktiva von S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren 
außer S.13 ausgewiesenen Nettoleistungen im Zusammenhang mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptio
nen (F.7). 

13.  Die Transaktionen mit sonstigen finanziellen Vermögenswerten [2A.13] sind gleich dem unter der Veränderung 
der Aktiva von S.13 ausgewiesenen Nettoerwerb von Währungsgold und Sonderziehungsrechten (SZR) (F.1) plus 
dem unter der Veränderung der Aktiva von S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermö
gens aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen Nettoerwerb von sonstigen Forderungen (F.8). 

14.  Die Transaktionen mit sonstigen finanziellen Vermögenswerten, davon: entstandene, aber noch nicht gezahlte 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge [2A.14] sind gleich dem Teil der unter der Veränderung der Aktiva von 
S.13 und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens aller Sektoren außer S.13 ausgewiese
nen sonstigen Forderungen (F.8 Aktiva), der sich auf in D.2, D.5, D.61 und D.91 ausgewiesene Steuern und 
Sozialbeiträge, abzüglich der tatsächlich vereinnahmten Steuerbeträge, bezieht. 

15. Transaktionen mit Verbindlichkeiten (konsolidiert) [2A.15] sind gleich den unter der Veränderung der Verbind
lichkeiten und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S. 13 ausge
wiesenen konsolidierten Transaktionen mit Bargeld und Einlagen (F.2) [2A.16] plus Transaktionen mit kurzfristi
gen Schuldverschreibungen (F.31) [2A.17] plus Transaktionen mit langfristigen Schuldverschreibungen (F.32) 
[2A.18] plus Transaktionen mit Krediten (F.4) [2A.19] plus Transaktionen mit Versicherungs-, Alterssicherungs- 
und Standardgarantie-Systemen (F.6) [2A.21] plus Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptio
nen (F.7) [2A.22] plus Transaktionen mit sonstigen Verbindlichkeiten [2A.23]. 

16.  Transaktionen mit Bargeld und Einlagen [2A.16] sind gleich dem unter der Veränderung der Verbindlichkeiten 
und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S. 13 ausgewiesenen Net
toerwerb von Bargeld und Einlagen (F.2). 

17.  Die Transaktionen mit kurzfristigen Schuldverschreibungen [2A.17] sind gleich dem unter der Veränderung der 
Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S.13 
ausgewiesenen Nettobegebung von kurzfristigen Schuldverschreibungen (F.31), deren Ursprungslaufzeit bis ein
schließlich ein Jahr beträgt. 

18.  Die Transaktionen mit langfristigen Schuldverschreibungen [2A.18] sind gleich dem unter der Veränderung der 
Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S.13 
ausgewiesenen Nettobegebung von langfristigen Schuldverschreibungen (F.32), deren Ursprungslaufzeit über ein 
Jahr beträgt. 

19.  Die Transaktionen mit Krediten [2A.19] sind gleich den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und des 
Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S. 13 ausgewiesenen neu aufge
nommenen Krediten (F.4), abzüglich Tilgungszahlungen von bestehenden Krediten. 

20.  Die Transaktionen mit Krediten, davon: Zentralbankkredite [2A.20] sind gleich den unter der Veränderung der 
Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva von S.121 ausgewiesenen 
Transaktionen mit Krediten (F.4). 

21.  Transaktionen im Zusammenhang mit Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen [2A.21] 
sind gleich dem unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 und der Verände
rung der Aktiva aller Sektoren außer S. 13 ausgewiesenen Nettoerwerb im Zusammenhang mit Versicherungs-, 
Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen (F.6). 
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22. Die Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen [2A.22] sind gleich den unter der Verände
rung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren 
außer S.13 ausgewiesenen Nettoeinnahmen im Zusammenhang mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptio
nen (F.7). 

23. Transaktionen mit sonstigen Verbindlichkeiten [2A.23] sind gleich der unter der Veränderung der Verbindlichkei
ten und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen 
Nettoabbuchung von Währungsgold und SZR (F.1) plus den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und 
des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen Anteils
rechten und Anteilen an Investmentfonds (F.5) plus den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und des 
Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S.13 ausgewiesenen sonstigen 
Verbindlichkeiten (F.8). 

24.  Der Finanzierungsbedarf des Staates [2A.24] ist gleich der Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten in Bargeld und 
Einlagen (F.2) [2.A.16] plus den Schuldverschreibungen [2A.17 und 2A.18] (F.3) plus Krediten (F.4) [2.A.19]. Er 
ist auch gleich den konsolidierten Transaktionen mit staatlichen Schuldtiteln. 

25.  Die Transaktionen mit langfristigen Schuldtiteln [2A.25] sind gleich der Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten in 
Schuldtiteln [2A.24], deren Ursprungslaufzeit über ein Jahr beträgt. 

26.  Die Transaktionen mit auf Landeswährung lautenden Schuldtiteln [2A.26] sind gleich der Nettoaufnahme von 
Verbindlichkeiten in Schuldtiteln [2A.24], die auf die gesetzliche Währung des Mitgliedstaats lauten. 

27.  Die Transaktionen mit auf Währungen von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets lautenden Schuldtiteln 
[2A.27] sind gleich der Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten in Schuldtiteln [2A.24], die auf ECU lauten, plus 
Schuldtiteln, die auf Euro lauten, vor der Einführung des Euro durch den betreffenden Mitgliedstaat, plus Schuld
titeln, die auf die gesetzliche Währung eines Mitgliedstaats des Euro-Währungsgebiets lauten, bevor dieser ein 
Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets wird. 

28.  Die Transaktionen mit Schuldtiteln, die auf sonstige Währungen lauten [2A.28], sind gleich der Nettoaufnahme 
von Verbindlichkeiten in Schuldtiteln [2A.24], die nicht in [2A.26] oder [2A.27] enthalten ist. 

29.  Die sonstigen Stromgrößen [2A.29] sind gleich den Neubewertungseffekten bei den Schulden [2A.30] plus den 
sonstigen Veränderungen des Schuldenvolumens [2A.33]. 

30. Die Neubewertungseffekte bei den Schulden [2A.30] sind gleich den Gewinnen und Verlusten aus Devisenbestän
den [2A.31] plus den sonstigen Neubewertungseffekten — Nennwert [2A.32]. 

31.  Die Gewinne und Verluste aus Devisenbeständen [2A.31] sind gleich den nominalen Umbewertungsgewinnen/- 
verlusten (K.7) von Schulden [3A.1], die bei Umrechnung in die Landeswährung aufgrund von Wechselkurs
schwankungen Wertänderungen unterliegen. 

32.  Die sonstigen Neubewertungseffekte — Nennwert [2A.32] sind gleich der Schuldenstandsänderung [2A.34] 
minus den Transaktionen mit Schuldtiteln (konsolidiert) [2A.24] minus den Gewinnen und Verlusten aus Devi
senbeständen [2A.31] minus den sonstigen Veränderungen des Schuldenvolumens [2A.33]. 

33.  Die sonstigen Veränderungen des Schuldenvolumens [2A.33] sind gleich den sonstigen Volumenänderungen 
(K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 und K.6) der Passiva, die als Bargeld und Einlagen (AF.2), Schuldverschreibungen (AF.3) 
oder Kredite (AF.4), die keine Aktiva von S.13 sind, klassifiziert werden. 

34.  Die Änderung des öffentlichen Schuldenstands [2A.34] ist gleich den Schulden [3A.1] im Jahr t minus den 
Schulden [3A.1] im Jahr t–1. 

Tabelle 2B 

1. Die Transaktionen mit staatlichen Schuldtiteln (nicht konsolidiert) [2B.1] sind gleich den konsolidierten Transak
tionen mit Bargeld und Einlagen [2B.2] plus den Transaktionen mit kurzfristigen Schuldverschreibungen [2B.3] 
plus den Transaktionen mit langfristigen Schuldverschreibungen [2B.4] plus den Transaktionen mit Zentralbank
krediten [2B.5] plus den Transaktionen mit sonstigen Krediten [2B.6]. 

2.  Die Transaktionen mit Bargeld und Einlagen [2B.2] sind gleich den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten 
und des Reinvermögens von S.13 ausgewiesenen nicht konsolidierten Transaktionen mit Bargeld und Einlagen 
(F.2). 

3.  Die Transaktionen mit kurzfristigen Schuldverschreibungen [2B.3] sind gleich den unter der Veränderung der 
Verbindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 ausgewiesenen nicht konsolidierten Transaktionen mit 
Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit bis einschließlich ein Jahr beträgt (F.31). 

4. Die Transaktionen mit langfristigen Schuldverschreibungen [2B.4] sind gleich den unter der Veränderung der Ver
bindlichkeiten und des Reinvermögens von S.13 ausgewiesenen nicht konsolidierten Transaktionen mit Schuld
verschreibungen, deren Ursprungslaufzeit über ein Jahr beträgt (F.32). 
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5.  Die Transaktionen mit Zentralbankkrediten [2B.5] sind gleich den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten 
und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva von S.121 ausgewiesenen nicht konsolidierten 
Transaktionen mit Krediten (F.4). 

6.  Die Transaktionen mit sonstigen Krediten [2B.6] sind gleich den unter der Veränderung der Verbindlichkeiten 
und des Reinvermögens von S.13 und der Veränderung der Aktiva aller Sektoren außer S.121 ausgewiesenen 
nicht konsolidierten Transaktionen mit Krediten (F.4). 

7.  Die Konsolidierungstransaktionen [2B.7] sind gleich den nicht konsolidierten Transaktionen mit Schuldtiteln 
[2B.1] minus den konsolidierten Transaktionen mit Schuldtiteln [2A.24]. 

8. Die Konsolidierungstransaktionen — Bargeld und Einlagen [2B.8] sind gleich den nicht konsolidierten Transaktio
nen mit Bargeld und Einlagen [2B.2] minus den konsolidierten Transaktionen mit Bargeld und Einlagen [2A.16]. 

9. Die Konsolidierungstransaktionen — kurzfristige Schuldverschreibungen [2B.9] sind gleich den nicht konsolidier
ten Transaktionen mit kurzfristigen Schuldverschreibungen [2B.3] minus den konsolidierten Transaktionen mit 
kurzfristigen Schuldverschreibungen [2A.17]. 

10. Die Konsolidierungstransaktionen — langfristige Schuldverschreibungen [2B.10] sind gleich den nicht konsoli
dierten Transaktionen mit langfristigen Schuldverschreibungen [2B.4] minus den konsolidierten Transaktionen 
mit langfristigen Schuldverschreibungen [2A.18]. 

11.  Die Konsolidierungstransaktionen — Kredite [2B.11] sind gleich den nicht konsolidierten Transaktionen mit 
sonstigen Krediten [2B.6] minus konsolidierte Transaktionen mit Krediten [2A.19] plus den konsolidierten Trans
aktionen mit Krediten, davon: Zentralbankkredite [2A.20]. 

Tabelle 3A 

1. Der öffentliche Schuldenstand (konsolidiert) [3A.1] ist gleich den in der Verordnung (EG) Nr. 479/2009 definier
ten Schulden. Er ist auch gleich den konsolidierten Passiva von S.13 im Instrument Bargeld und Einlagen [3A.2] 
plus kurzfristige Schuldverschreibungen [3A.3], plus langfristige Schuldverschreibungen [3A.4] plus Zentralbank
kredite [3A.5] plus sonstige Kredite [3A.6]. 

2.  Die Schulden — Bargeld und Einlagen [3A.2] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1] im Instrument Bargeld 
und Einlagen (AF.2). 

3. Die Schulden — kurzfristige Schuldverschreibungen [3A.3] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1] im Instru
ment kurzfristige Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit bis einschließlich ein Jahr beträgt (AF.31). 

4. Die Schulden — langfristige Schuldverschreibungen [3A.4] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1] im Instru
ment langfristige Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit über ein Jahr beträgt (AF.32). 

5.  Die Schulden — Zentralbankkredite [3A.5] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1] im Instrument Kredite 
(AF.4), der ein Aktivum von S.121 darstellt. 

6.  Die Schulden — sonstige Kredite [3A.6] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1] im Instrument Kredite (AF.4), 
der kein Aktivum von S.121 darstellt. 

7.  Die von Gebietsansässigen des Mitgliedstaats gehaltenen Schulden [3A.7] sind gleich den von der Zentralbank 
gehaltenen Schulden [3A.8] plus den von sonstigen monetären Finanzinstituten gehaltenen Schulden [3A.9] plus 
den von sonstigen Finanzinstituten gehaltenen Schulden [3A.10] plus den von sonstigen Gebietsansässigen des 
Mitgliedstaats gehaltenen Schulden [3A.11]. 

8.  Die von der Zentralbank gehaltenen Schulden [3A.8] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], der ein Aktivum 
von S.121 darstellt. 

9.  Die von sonstigen monetären Finanzinstituten gehaltenen Schulden [3A.9] sind gleich dem Teil der Schulden 
[3A.1], der ein Aktivum von S.122 oder S.123 darstellt. 

10.  Die von sonstigen Finanzinstituten gehaltenen Schulden [3A.10] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], der 
ein Aktivum von S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 oder S.129 darstellt. 

11.  Die von sonstigen Gebietsansässigen gehaltenen Schulden [3A.11] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], der 
ein Aktivum von S.11, S.14 oder S.15 darstellt. 

12.  Die von Gebietsfremden des Mitgliedstaats gehaltenen Schulden [3A.12] sind gleich dem Teil der Schulden 
[3A.1], der ein Aktivum von S.2 darstellt. 

13. Die auf Landeswährung lautenden Schulden [3A.13] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], der auf die gesetz
liche Währung des Mitgliedstaats lautet. 
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14.  Die auf Währungen von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets lautenden Schulden [3A.14] sind — vor dem 
Zeitpunkt, zu dem der Mitgliedstaat ein Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets wird — gleich dem Teil der 
Schulden [3A.1] der auf die gesetzliche Währung einer der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets lautet 
(ohne Landeswährung [3A.13]), plus den Schulden, die auf ECU oder Euro lauten. 

15.  Die auf sonstige Währungen lautenden Schulden [3A.15] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], der nicht in 
[3A.13] oder [3A.14] enthalten ist. 

16. Die kurzfristigen Schulden [3A.16] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], deren Ursprungslaufzeit bis ein
schließlich ein Jahr beträgt. 

17.  Die langfristigen Schulden [3A.17] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], deren Ursprungslaufzeit über ein 
Jahr beträgt. 

18.  Die langfristigen Schulden, davon: mit variablem Zinssatz [3A.18] sind gleich dem Teil der langfristigen Schulden 
[3A.17], deren Zinssatz variabel ist. 

19.  Die Schulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr [3A.19] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], 
deren Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr beträgt. 

20.  Die Schulden mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr und bis zu fünf Jahren [3A.20] sind gleich dem Teil der 
Schulden [3A.1], deren Restlaufzeit über ein Jahr und bis zu fünf Jahren beträgt. 

21.  Die Schulden mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr und bis zu fünf Jahren, davon: mit variablem Zinssatz 
[3A.21], sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], deren Restlaufzeit über ein Jahr und bis zu fünf Jahren beträgt 
[3A.20] und deren Zinssatz variabel ist. 

22.  Die Schulden mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren [3A.22] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1], deren 
Restlaufzeit über fünf Jahre beträgt. 

23.  Die Schulden mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren, davon: mit variablem Zinssatz [3A.23], sind gleich 
dem Teil der Schulden [3A.1] mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren [3A.22], deren Zinssatz variabel ist. 

24.  Die durchschnittliche Restlaufzeit der Schulden [3A.24] ist gleich der durchschnittlichen, nach den ausstehenden 
Beträgen gewichteten Restlaufzeit in Jahren. 

25.  Die öffentlichen Schulden — Nullkuponanleihen [3A.25] sind gleich dem Teil der Schulden [3A.1] in Form von 
Nullkuponanleihen, d. h. Anleihen ohne Kuponzahlungen, deren Verzinsung auf der Differenz zwischen dem 
Ausgabe- und Rücknahmepreis beruht. 

Tabelle 3B 

1.  Öffentlicher Schuldenstand (nicht konsolidiert zwischen Teilsektoren) [3B.1] sind gleich den nicht konsolidierten 
Passiva von S.13 — ohne (a) die Passiva von S.1311, die zugleich Aktiva von S.1311 darstellen und (b) die Pas
siva von S.1312, die zugleich Aktiva von S.1312 darstellen, (c) die Passiva von S.1313, die zugleich Aktiva von 
S.1313 darstellen, und (d) die Passiva von S.1314, die zugleich Aktiva von S.1314 darstellen, — in den gleichen 
Instrumenten wie öffentlicher Schuldenstand [3A.1]. 

2.  Konsolidierungselemente [3B.2] sind gleich den Passiva von S.13, die zugleich Aktiva von S.13 darstellen, — 
ohne (a) die Passiva von S.1311, die zugleich Aktiva von S.1311 darstellen und (b) die Passiva von S.1312, die 
zugleich Aktiva von S.1312 darstellen, (c) die Passiva von S.1313, die zugleich Aktiva von S.1313 darstellen, und 
(d) die Passiva von S.1314, die zugleich Aktiva von S.1314 darstellen, — im Instrument Bargeld und Einlagen 
[3B.3] plus kurzfristige Schuldverschreibungen [3B.4] plus langfristige Schuldverschreibungen [3B.5] plus Kredite 
[3B.6]. 

3.  Die Konsolidierungselemente in Bargeld und Einlagen [3B.3] sind gleich dem Teil der Konsolidierungselemente 
[3B.2] im Instrument Bargeld und Einlagen (F.2). 

4. Die Konsolidierungselemente in kurzfristigen Schuldverschreibungen [3B.4] sind gleich dem Teil der Konsolidie
rungselemente [3B.2] im Instrument Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit bis einschließlich ein Jahr 
beträgt (F.31). 

5. Die Konsolidierungselemente in langfristigen Schuldverschreibungen [3B.5] sind gleich dem Teil der Konsolidie
rungselemente [3B.2] im Instrument Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit über ein Jahr beträgt (F.32). 

6.  Die Konsolidierungselemente in Krediten [3B.6] sind gleich dem Teil der Konsolidierungselemente [3B.2] im 
Instrument Kredite (F.4). 
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7.  Die vom Bund (Zentralstaat) emittierten Schulden (konsolidiert) [3B.7] sind gleich den Passiva von S.1311, die 
keine Aktiva von S.1311 darstellen, in den gleichen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

8. Die vom Bund (Zentralstaat) emittierten Schulden, davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schul
den [3B.8], sind gleich den Passiva von S.1311, die Aktiva von S.1312, S.1313 oder S.1314 darstellen, in den 
gleichen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

9.  Die von Ländern emittierten Schulden (konsolidiert) [3B.9] sind gleich den Passiva von S.1312, die keine Aktiva 
von S.1312 darstellen, in den gleichen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

10.  Die von Ländern emittierten Schulden, davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schulden [3B.10], 
sind gleich den Passiva von S.1312, die Aktiva von S.1311, S.1313 oder S.1314 darstellen, in den gleichen 
Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

11.  Die von Gemeinden emittierten Schulden (konsolidiert) [3B.11] sind gleich den Passiva von S.1313, die keine 
Aktiva von S.1313 darstellen, in den gleichen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

12.  Die von Gemeinden emittierten Schulden, davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene Schulden 
[3B.12], sind gleich den Passiva von S.1313, die Aktiva von S.1311, S.1312 oder S.1314 darstellen, in den glei
chen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

13.  Die von der Sozialversicherung emittierten Schulden (konsolidiert) [3B.13] sind gleich den Passiva von S.1314, 
die keine Aktiva von S.1314 darstellen, in den gleichen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

14.  Die von der Sozialversicherung emittierten Schulden, davon: von anderen staatlichen Teilsektoren gehaltene 
Schulden [3B.14], sind gleich den Passiva von S.1314, die Aktiva von S.1311, S.1312 oder S.1313 darstellen, in 
den gleichen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

15.  Die vom Bund (Zentralstaat) gehaltenen, von Einheiten anderer staatlicher Teilsektoren emittierten Schulden 
[3B.15] sind gleich den Passiva von S.1312, S.1313 oder S.1314, die Aktiva von S.1311 darstellen, in den glei
chen Instrumenten wie Schulden [3A.1]. 

16.  Die von Ländern gehaltenen, von Einheiten anderer staatlicher Teilsektoren emittierten Schulden [3B.16] sind 
gleich den Passiva von S.1311, S.1313 oder S.1314, die Aktiva von S.1312 darstellen, in den gleichen Instrumen
ten wie Schulden [3A.1]. 

17.  Die von Gemeinden gehaltenen, von Einheiten anderer staatlicher Teilsektoren emittierten Schulden [3B.17] sind 
gleich den Passiva von S.1311, S.1312 oder S.1314, die Aktiva von S.1313 darstellen, in den gleichen Instrumen
ten wie Schulden [3A.1]. 

18.  Die von der Sozialversicherung gehaltenen, von Einheiten anderer staatlicher Teilsektoren emittierten Schulden 
[3B.18] sind gleich den Passiva von S.1311, S.1312 oder S.1313, die Aktiva von S.1314 darstellen, in den glei
chen Instrumenten wie Schulden [3A.1].“  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 469/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 über das Recht der Europäischen Zentralbank, 

Sanktionen zu verhängen (EZB/1999/4) 

(EZB/2014/18) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 141 vom 14. Mai 2014) 

Auf Seite 51 wird der Text der Verordnung durch den folgenden Text ersetzt: 

VERORDNUNG (EU) Nr. 469/2014 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 16. April 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 über das Recht der Europäischen Zentralbank, 
Sanktionen zu verhängen (EZB/1999/4) 

(EZB/2014/18) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 132 Absatz 3, 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere 
auf die Artikel 34.3 und 19.1, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht der Europäischen 
Zentralbank, Sanktionen zu verhängen (1), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 der Europäischen Zentralbank 
(EZB/1999/4) (2) angewendet, um Sanktionen in ihren verschiedenen Zuständigkeitsbereichen zu verhängen, 
darunter insbesondere die Durchführung der Geldpolitik in der Union, der Betrieb von Zahlungsverkehrssystemen 
und die Erhebung statistischer Daten. 

(2)  Die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates (3) berechtigt die EZB zur Verhängung von Verwaltungsgeldbußen 
gegen Kreditinstitute, die sie beaufsichtigt, wenn diese Institute gegen Anforderungen aus unmittelbar anwendba
ren Rechtsakten der Union verstoßen, sowie zur Verhängung von Sanktionen im Fall eines Verstoßes gegen Ver
ordnungen oder Beschlüsse der EZB. 

(3)  Die EZB hat die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) (4) erlassen, um die Verfahren zur Ausübung der 
jeweiligen Aufsichtsaufgaben durch die EZB, die nationalen zuständigen Behörden und die nationalen benannten 
Behörden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 näher festzulegen. Die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 
(EZB/2014/17) enthält Bestimmungen zum Verfahren für die Verhängung von Verwaltungssanktionen durch die 
EZB und die nationalen zuständigen Behörden im Bereich der Aufsicht. 

(4) Um eine einheitliche Regelung für die Verhängung von Sanktionen durch die EZB bei der Ausübung ihrer Auf
sichtsaufgaben gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 
(EZB/2014/17) zu schaffen, hat die EZB die Empfehlung EZB/2014/19 (5) erlassen. 

6.9.2014 L 267/27 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 4. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 der Europäischen Zentralbank vom 23. September 1999 über das Recht der Europäischen Zentralbank, 

Sanktionen zu verhängen (EZB/1999/4) (ABl. L 264 vom 12.10.1999, S. 21). 
(3) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 
(4) Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die Zusam

menarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen benannten Behörden 
innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts). 

(5) Empfehlung ECB/2014/19 vom 16. April 2014 für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 über das 
Recht der Europäischen Zentralbank, Sanktionen zu verhängen (ABl. C 144 vom 14.5.2014, S. 2). 



(5) In der Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 sollte klargestellt werden, dass diese nur auf die Verhängung von Sanktio
nen durch die EZB bei der Ausübung ihrer nicht die Aufsicht betreffenden Zentralbankaufgaben Anwendung fin
det, während die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) auf die Verhängung von Verwaltungssanktionen 
durch die EZB bei der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben anwendbar ist. 

(6) Bei der näheren Bestimmung der Verfahrensvorschriften, die auf die in der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 vorgese
hene Einleitung und Durchführung des Übertretungsverfahrens anwendbar sind, sollte die EZB den Schweregrad 
der vorgesehenen Sanktion berücksichtigen. 

(7)  Daher sollte die Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen 
Die Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 wird wie folgt geändert: 

1.  Ein neuer Artikel 1a wird nach Artikel 1 eingefügt: 

„Artikel 1a 

Anwendungsbereich 
Diese Verordnung gilt nur für Sanktionen, die die EZB bei der Ausübung ihrer nicht die Aufsicht betreffenden Zent
ralbankaufgaben verhängen kann. Sie gilt nicht für Verwaltungssanktionen, die die EZB bei der Ausübung ihrer Auf
sichtsaufgaben verhängen kann.“ 

2.  Ein neuer Artikel 1b wird nach Artikel 1a eingefügt: 

„Artikel 1b 

Unabhängige Untersuchungsstelle 
(1) Um zu entscheiden, ob ein Übertretungsverfahren gemäß Artikel 2 einzuleiten ist und ob die in Artikel 3 fest
gelegten Befugnisse auszuüben sind, richtet die EZB eine interne unabhängige Untersuchungsstelle (nachfolgend die 
‚Untersuchungsstelle‘) ein, die sich aus Untersuchungsbeauftragten zusammensetzt, welche ihre Untersuchungsaufga
ben unabhängig vom Direktorium und vom EZB-Rat wahrnehmen und nicht an den Beratungen des Direktoriums 
und des EZB-Rates teilnehmen. 

(2) Ist die EZB der Auffassung, dass es Gründe für den Verdacht gibt, dass ein oder mehrere Verstöße begangen 
werden oder begangen wurden, wird die Sache dem Direktorium vorgelegt. 

(3) Ist das Direktorium der Auffassung, dass die betreffende Sanktion den in Artikel 10 Absatz 1 genannten Betrag 
überschreiten könnte, wird das in Artikel 10 vorgesehene vereinfachte Verfahren nicht angewandt und verweist das 
Direktorium die Sache an die Untersuchungsstelle. Die Untersuchungsstelle entscheidet, ob ein Übertretungsverfahren 
einzuleiten ist oder nicht. 

(4) Jede Bezugnahme auf die EZB in den Artikeln 2 bis 4, Artikel 5 Absätze 1 bis 3 und Artikel 6 gilt als Bezug
nahme auf die Untersuchungsstelle der EZB oder, sofern das vereinfachte Verfahren gemäß Artikel 10 Anwendung 
findet, auf das Direktorium. 

(5) Die Vorschriften dieses Artikels gelten unbeschadet der Befugnis der zuständigen nationalen Zentralbank, ein 
Übertretungsverfahren einzuleiten und eine Untersuchung gemäß dieser Verordnung durchzuführen.“ 

3.  Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Gegen das gleiche Unternehmen wird aufgrund des gleichen Sachverhalts nicht mehr als ein Übertretungsver
fahren eingeleitet. Keine Entscheidung der EZB oder der zuständigen nationalen Zentralbank darüber, ob ein Übertre
tungsverfahren eingeleitet wird oder nicht, wird getroffen, solange sich diese nicht gegenseitig informiert und konsul
tiert haben.“ 

4.  Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EZB oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentralbank sind auf Anfrage berechtigt, sich gegensei
tig bei der Durchführung des Übertretungsverfahrens zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, insbesondere durch 
Übermittlung von sämtlichen Informationen, die als relevant erachtet werden.“ 

5.  Ein neuer Artikel 7a wird nach Artikel 7 eingefügt: 

„Artikel 7a 

Übermittlung eines Vorschlags an das Direktorium 
(1) Ist die Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentralbank nach Abschluss des 
Übertretungsverfahrens der Auffassung, dass eine Sanktion gegen das betroffene Unternehmen verhängt werden sollte, 
übermittelt sie dem Direktorium einen Vorschlag, in dem ein Verstoß des betroffenen Unternehmens festgestellt wird 
und der Betrag der zu verhängenden Sanktion angegeben ist. 
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(2) Die Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentralbank stützen ihren Vorschlag 
nur auf die Tatsachen und Beschwerdepunkte, zu denen sich das betroffene Unternehmen äußern konnte. 

(3) Ist die von der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank übermittelte 
Akte nach Auffassung des Direktoriums unvollständig, kann es die Akte zusammen mit einem begründeten Ersuchen 
um weitere Informationen an die Untersuchungsstelle oder die zuständige nationale Zentralbank zurücksenden. 

(4) Stimmt das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, 
falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank zu, gegen das betroffene Unternehmen eine Sanktion zu ver
hängen, erlässt es einen Beschluss, der mit dem von der Untersuchungsstelle oder der zuständigen nationalen Zentral
bank übermittelten Vorschlag im Einklang steht. 

(5) Ist das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte der Auffassung, dass die in dem Vorschlag der Unter
suchungsstelle oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank beschriebenen Tatsachen offenbar keinen 
ausreichenden Nachweis für einen Verstoß darstellen, kann das Direktorium einen Beschluss erlassen, mit dem der Fall 
abgeschlossen wird. 

(6) Stimmt das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, 
falls zutreffend, der nationalen Zentralbank zu, in dem ein Verstoß des betroffenen Unternehmens festgestellt wird, 
lehnt es die vorgeschlagene Sanktion jedoch ab, erlässt das Direktorium einen Beschluss, in dem die von ihm für 
angemessen gehaltene Sanktion angegeben ist. 

(7) Stimmt das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, 
falls zutreffend, der nationalen Zentralbank nicht zu und stellt es fest, dass von dem betroffenen Unternehmen ein 
anderer Verstoß begangen wurde oder der dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der zuständi
gen nationalen Zentralbank zugrunde liegende Sachverhalt ein anderer ist, teilt es dem betroffenen Unternehmen 
seine Feststellungen und die gegen dieses Unternehmen erhobenen Beschwerdepunkte schriftlich mit. 

(8) Das Direktorium erlässt einen Beschluss, in dem festgestellt wird, ob das betroffene Unternehmen einen Verstoß 
begangen hat, und in dem gegebenenfalls die zu verhängende Sanktion angegeben wird. Die vom Direktorium erlasse
nen Beschlüsse stützen sich nur auf Tatsachen und Beschwerdepunkte, zu denen sich das betroffene Unternehmen 
äußern konnte.“ 

Artikel 2 

Schlussbestimmungen 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar 
in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 16. April 2014. 

Für den EZB-Rat 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 146 vom 31. Mai 2013) 

Auf Seite 18, Artikel 1 Nummer 12, neuer Artikel 10 Absatz 2a: 

anstatt:  „(2a) Bis zur Offenlegung der Ratingausblicke und diesbezüglichen Informationen gegenüber der 
Öffentlichkeit gelten diese Ausblicke und Informationen als Insider-Informationen im Einklang mit 
Richtlinie 2003/6/EG.“ 

muss es heißen:  „(2a) Bis zur Offenlegung der Ratings, Ratingausblicke und diesbezüglichen Informationen gegenüber 
der Öffentlichkeit gelten diese Ausblicke und Informationen als Insider-Informationen im Einklang mit 
Richtlinie 2003/6/EG.“  
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